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§ 5
Übermittlung personenbezogener Daten

(1) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten an eine andere öffentliche Stelle ist zu-
lässig, soweit sie zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder der empfan-
genden Stelle erforderlich ist und die Daten für den Zweck erhoben worden sind oder die
Voraussetzungen für eine Zweckänderung vorliegen. 2Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an eine nicht öffentliche Stelle ist zulässig, soweit

1. sie zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle erforderlich ist und die Daten
für den Zweck erhoben worden sind oder die Voraussetzungen für eine Zweckände-
rung vorliegen oder

2. die empfangende Stelle ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermitteln-
den Daten glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutz-
würdige Interesse der betroffenen Person an der Geheimhaltung überwiegt.

3Bei einer Übermittlung nach Satz 2 hat sich der Empfänger gegenüber der übermittelnden
öffentlichen Stelle zu verpflichten, die Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem
sie ihm übermittelt wurden. 4An öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften ist die Über-
mittlung nur zulässig, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger eine Datenverar-
beitung im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung erfolgt.

(2) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten
trägt die übermittelnde Stelle. 2Erfolgt die Übermittlung aufgrund eines Ersuchens einer
öffentlichen Stelle, so trägt diese die Verantwortung. 3Die übermittelnde Stelle hat dann
lediglich zu prüfen, ob sich das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der er-
suchenden Stelle hält. 4Die Rechtmäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur, wenn im Einzelfall
hierzu Anlass besteht; die ersuchende Stelle hat der übermittelnden Stelle die für diese
Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. 5Erfolgt die Übermittlung durch automati-
sierten Abruf (§ 7), so trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs der
Empfänger.

(3)  Sind mit personenbezogenen Daten weitere personenbezogene Daten der betroffenen
oder einer anderen Person so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten an öf-
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fentliche Stellen zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen oder einer
anderen Person an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine weitere Verar-
beitung dieser Daten ist unzulässig.
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